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Stellungnahme des Bundeselternverbandes gehörloser Kinder e.V.  
zur Hirnstammprothese (ABI) 
 
Für gehörlose Kinder, bei denen ein Cochlear Implantat nicht möglich ist, wird seit einiger 
Zeit eine Hirnstammprothese (ABI) empfohlen. Die Ärzte sagen, daß dies technisch und 
medizinisch mit gewissen Risiken machbar ist. Aber sollen Eltern alles Machbare Wirklich-
keit werden lassen?  
 
Der Bundeselternverband gehörloser Kinder empfiehlt den Eltern, die eine solche Operation 
in Erwägung ziehen, mit Bedacht vorzugehen. Vor allem sollten die Eltern 
• sich umfassende und objektive Informationen über diese Operation und die eventuell zu 

erwartenden Vorteile und Risiken beschaffen. Dazu gehören auch Informationen über das 
Cochlear Implantat (CI), auch wenn es bei ihrem Kind gar nicht in Frage kommt. 
Beispielsweise gibt die Studie von Prof. Gisela Szagun über die Sprachentwicklung von 
CI-Kindern letztlich auch Hinweise auf die Erfolgsaussichten anderer technischer Hilfen. 
Wir empfehlen auch unsere Grundsatzerklärungen, die bei uns bestellt werden können 
oder im Internet unter www.gehoerlosekinder.de verfügbar sind.  

• Kontakt zu anderen Eltern mit gehörlosen Kindern aufnehmen, mit ihnen Gespräche 
führen und Erfahrungen austauschen.  

• Kontakt zu erwachsenen Hörgeschädigten suchen. Diese können ihnen das Gefühl 
vermitteln, daß das Leben als Hörgeschädigter durchaus lebenswert und glücklich ist. Die 
Eltern werden durch diese Begegnungen ermutigt und zu positiven Erwartungen in Bezug 
auf ihr Kind angeregt. Dann können die Eltern sich auch besser vorstellen, wie ihr eigenes 
Kind, wenn es einmal erwachsen ist, auf die Entscheidung der Eltern für eine bestimmte 
technische Hilfe (z.B. die Hirnstammprothese) reagiert.  

• auf ihrer vollen Entscheidungsfreiheit bestehen und jeden äußeren Druck entschieden 
ablehnen. Der Druck wird häufig gerade von Medizinern – möglicherweise unbewußt - 
ausgeübt, wie wir von vielen Eltern hörgeschädigter Kinder wissen. Wie die zuvor 
genannte Studie von Gisela Szagun aufzeigt, ist bis zum 4. Lebensjahr des gehörlosen 
Kindes kein Zeitdruck, so daß die Eltern in Ruhe entscheiden können. 
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